
  

Interpellation Nr. 23 (April 2010) 

betreffend Schwimmunterricht an den Basler Schulen 
10.5090.01 

 

Für eine gesunde Entwicklung der Kinder ist es wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler so früh wie möglich 
mit Wasser in Kontakt kommen und Schwimmen lernen. Schwimmen gehört zu den wichtigen Kompetenzen in 
der Bewegungserziehung von Kindern. Der Schwimmunterricht leistet auf eine einfache, spielerische Art einen 
wichtigen und umfassenden Beitrag zur Entwicklung des Kindes. Erlebnis mit Wasser fördert sowohl senso-
motorische, als auch psycho-motorischen Fähigkeiten. 

Der Schwimmunterricht ist in der Schulordnung und im Lehrplan des Kantons Basel-Stadt obligatorisch. Der 
Kanton ist gesetzlich verpflichtet, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler gleiche Rechte auf den 
Schwimmunterricht haben. 

Aus diesem Grund bitte ich die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

- Wie viele Schwimmunterrichtstunden finden an den Basler Schulen statt? 

- Wie ist die Regelung für den Schwimmunterricht, wie bekommt eine Klasse das Hallenbad für den 
Unterricht, wenn das Schulhaus selber kein eigenes Hallenbad zur Verfügung hat? Wer macht die 
Zuteilung? 

- Wie viele Schulklassen konnten in Schuljahr 2009/2010 keinen Schwimmunterricht durchführen? Anzahl 
der Kinder? 

- Gibt es einen Mangel an Hallenbäder an den Schulen, wenn ja, wie gross (Stunden oder Lektionen pro 
Woche)? 

- Wie weit dürfen die Schulklassen für den Schwimmunterricht gehen? Gibt es eine Regelung? 

- Dürfen die Kinder in einem anderen Quartier den Schwimmunterricht besuchen? 

- Welche Strategie möchte die Regierung bezüglich des Schwimmunterrichts in Zukunft verfolgen? 

- Was kann man unternehmen, damit alle Schülerinnen und Schüler ab 1. Primarklasse am 
Schwimmunterricht teilnehmen können? 

- Gibt es eine Planung, dass man in der Zukunft auch für die Kindergartenkinder Schwimmunterricht 
anbietet? 
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